
 

Bekanntmachung zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit 
zum Bebauungsplan "Schussenreute" und den örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu mit Aufhebung der Außenbereichssatzung "Schussenreute" 

 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zu dem Bebauungsplan "Schussen-
reute" und den örtlichen Bauvorschriften hierzu mit Aufhebung der Außen-
bereichssatzung "Schussenreute" wird die Öffentlichkeit (Bürger) gem. § 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt. Der räumliche Geltungs-
bereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. 

Im Rathaus der Gemeinde Eriskirch (Schussenstraße 18), Zimmer 15 wird 
der Öffentlichkeit in der Zeit vom 02.05.2022 bis 13.05.2022 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten Gelegenheit gegeben, sich über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planungen, sich wesentlich unterscheidende Lö-
sungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht 
kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zu unter-
richten (Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von 
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, zusätzlich am Dienstag von 
15:30 Uhr bis 18:30 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Be-
achten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage ge-
schlossen ist.). Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

Gemäß § 13a BauGB bzw. § 13b i.V.m. § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB wird der 
Bebauungsplan "Schussenreute" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
mit Aufhebung der Außenbereichssatzung "Schussenreute" im sog. be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB bzw. 
§ 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. 
§ 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 

Hinweis: Weitere Informationen können von den Bürgern durch das Beiwoh-
nen an den öffentlichen Gemeinderats-Sitzungen eingeholt werden. Im Rah-
men der noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB können Stellungnahmen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen ab-
gegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch eine gesonderte ortsübliche 
öffentliche Bekanntmachung.  

 

Eriskirch, den 27.04.2022 

 

gez. Arman Aigner 


